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Ein französischer Lehrerkalender.

Vor uns liegt der erste französische Lehrerkalender *), der nach Anlage, Inhalt
und technischer Ausführung von dem schweizerischen oder den verschiedenen
deutschen Publikationen ähnlicher Art recht bedeutend abweicht ; das Kalendarium, die
Übersicht der Post- und Telegraphentaxen, die Nomenklatur der Schulbehörden,

Universitäten, Akademien, Seminarien, die gesetzlichen Bestimmungen über
Schuleintritt, Schulaufsicht, Stipendien, Diplomprüfung, Lehrerbesoldungen, ein Abriss
der verschiedenen Fächer, Geschichte, Geographie, Naturkunde, sowie eine Übersicht

der geschichtlichen Ereignisse der letzten Jahre, eine Sammlung kurzer

Biographien bilden das Ganze. Wir lassen hier einige kurze Abrisse folgen, die

von etwelchem Interesse sein mögen und die auf das französische Schulwesen

eher ein Licht zu werfen vermögen, als manche weitläufige Abhandlung.

Schulbehörden, Lehrerverhältnisse etc.

Dem Ministerium steht ein Schulrat von 58 Mitgliedern zur Seite, welche

vom Präsidenten der Republik (13 Mitglieder), von dem Institut, den verschiedenen

Fakultäten des Landes, den polytechnischen Schulen des Landes ernannt
werden. Die Lehrerschaft der Primarschulen wird durch sechs von den

Schulinspektoren ernannte Mitglieder repräsentirt.
Die unmittelbare Leitung des gesamten Schulwesens, des höheren

Unterrichtswesens, der Mittelschulen und der Primarschulen liegt drei Direktoren ob,

von denen der in der Schweiz wolbekannte, früher an der Akademie Neuenburg
lehrende Mr. Buisson das Primarschulwesen in fester, umsichtiger und fortschrittlicher

Weise dirigirt und allmälig der niedem Stufe entreisst, die das französische
Volksschulwesen unter dem zweiten Kaiserreich eingenommen.

Für die Lehrerbildung wirken Seminarien und zwar für Lehrer und

Lehrerinnen. Dasjenige zu St. Cloud (école normale supérieure) bildet als

übergeordnete Anstalt Inspektoren, Seminarlehrer etc., die gleichstufige Anstalt zu

Fontenay bei Paris weibliche Lehrkräfte.
Die Schulaufsicht wird durch sieben Generalinspektoren ausgeführt, für

Gesang und Zeichnen sind Spezialinspektoren ernannt, für Zeichnen z. B. zwölf.
Stipendien leistet der Staat bis auf 500 Fr., der Eintritt ins Seminar

erfolgt mit dem zurückgelegten 15. Jahr.
Das Gesetz vom 19. Juli 1875 sieht fix angestellte Lehrer, Lehrerinnen

und Gehülfen vor, die sodann in verschiedene Klassen zerfallen; die Besoldung
der Lehrer erster Klasse ist von 900 bis 1000, die der Lehrerinnen von 700 bis

800 Fr. normirt. Das neue von Jules Ferry 1882 vorgelegte Besoldungsgesetz,
das die Besoldungen wesentlich verbessern wollte (bis auf 2100 Fr. resp. 1800 Fr.),
wurde, wie bekannt, von der Nationalversammlung bis auf weiteres verschoben.
So bleiben also die französischen Lehrer auf die kärglichste Existenz angewiesen

*) Jost, M., Annuaire de l'enseignement élémentaire en France et dans les pays étrangers.
Année 1885. Paris, Armand Colin et Cie. 432 pages. Fr. 1. 50.
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und eine der ersten Aufgaben der Republik nach idealer Seite hin, dürfte die
Anhandnahme der Vorlage Ferry's sein. Wie der Lohn, so die Arbeit. Gehülfen
beziehen noch bedeutend kleinere Gehälter von 650 resp. 600 Fr. In den Rang
der Lehrer oder Lehrerinnen treten die Hülfslehrer, wenn sie an Schulen von
über 25 Schülern wirken. Mit dem Aufsteigen in die verschiedenen Klassen
sind Gehaltsverbesserungen verbunden.

Dieses Eintreten in eine höhere Klasse Betzt, insofern der höhere Rang
nicht schon durch die Diplomprüfung erworben, fünf Dienstjahre voraus ; Lehrer
mit höherm Diplom erhalten von Anfang an Zulagen von 100 Fr., wie auch

Lehrer, die vom Departementsschulrat als verdienstvolle bezeichnet werden. Das
Einkommen setzt sich aus einer fixen Summe (200 Fr.), dem Schulgeld der
Schüler und den Zulagen zusammen. Das Schulgeld beträgt für jeden Schüler
1 Fr. per Monat, mit Steigerung bis auf Fr. 1. 50 für grössere Ortschaften und
Städte. Grössere Schulen und namentlich die höhern Primarschulen stehen unter
Direktoren, die eine Besoldung von 2000—2800 Fr. beziehen. Lehrerinnen an
Kleinkinderschulen erhalten 200 Fr. mehr als 500, wenn sie das Lehrerinnenpatent

vorweisen können. Lehrer, die Fortbildungsklassen leiten, erhalten 150 Fr.
mehr. Bronzene, silberne und goldene Verdienstmedaillen berechtigen auch zu
höherer Besoldung.

Als Ehrenmeldung gilt die Ernennung zum officier d'Académie und die zum
officier de l'Instruction publique.

Mit Schulamtskandidaten werden oft zur Belohnung pädagogische Reisen

unternommen ; die Schweiz bildet fast jedes Jahr für irgend eine Abteilung das

Reiseziel. Es werden aber auch ins Ausland Kandidaten auf 1—2 Jahre zu
weitern Studien gesandt, so nach Küsnacht, nach Eger und Leitmeritz in Oesterreich,

nach London oder an die Universität Zürich. Mit 55 Jahren kann ein

Lehrer pensionirt werden, in Fällen der Invalididät schon mit 45 und in
ausserordentlichen Fällen schon früher. Wittwen erhalten einen Dritteil der Pension
des Mannes; ebenso viel die Kinder eines Lehrers; die Pension beträgt bis

600 Fr. A. K.

Pädagogische Chronik.

Erziehungskontrolle. Einen bezeichnenden Beitrag zu der Art, wie

verdingte arme Kinder oft behandelt werden, lieferte eine Schwurgerichtsverhandlung
in Bern. Es wurde der Bericht des Arztes über ein in Zollikofen verdingtes
Kind verlesen; derselbe lautete dahin, „dass das siebenjährige Kind tatsächlich

von Kopfläusen aufgefressen werde." Ein bemisches Blatt bemerkt dazu: „Wenn
das eine Stunde von der Kantonshauptstadt geschieht, so kann man sich über

gewisse Berichte von weiterher über Kinderverdingung nicht mehr wundern.

Hoffentlich wird die Vormundschaftsbehörde hier zum Rechten schauen."

— Der Regierungsrath von Solothurn ist in gebührender Weise gegen eine

Gemeinde vorgegangen, welche trotz mehrmaligem Verbote die Verpflegung eines
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